
 

 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

FACHBEREICH WASSER/ABWASSER 

 
 

 

Informationen zum „Berechnungsbogen Niederschlagswassergebühr“ 

 

Seit dem 01.01.2011 erhebt das Kommunalunternehmen Marktredwitz (KUM) 

die Abwassergebühren getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlags-

wasser. Mit der Einführung dieser sogenannten „Getrennten Abwassergebühr“ 

folgte das KUM der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtsho-

fes. Danach sind die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung getrennt nach 

dem Aufwand für die Schmutzwasserbeseitigung und die Niederschlagswas-

serbeseitigung zu ermitteln. 

 

Die Niederschlagswassergebühr fällt für alle überbauten und befestigten Flä-

chen Ihres Grundstückes an, die an die öffentliche Abwasserbeseitigung an-

geschlossen sind (gebührenpflichtige Fläche). 

 

Durch Ihr Bauvorhaben hat sich voraussichtlich die vorhandene befestigte 

Fläche geändert, weswegen wir Ihnen hiermit einen Flächenerhebungsbogen 

übersenden dürfen. Bitte geben Sie in diesem die zusätzlich entstandene 

Dach- und/oder befestigte Bodenfläche sowie auch andere Änderungen, die 

sich gegenüber der Grundlagenerhebung im Herbst 2010 bzw. späterer Mel-

dungen eventuell ergeben haben an. 

 

Den Erhebungsbogen geben Sie bitte zeitnah, spätestens jedoch innerhalb 

von zwei Wochen, an das KUM, Böttgerstraße 12, Fachbereich Was-

ser/Abwasser, 95615 Marktredwitz, zurück. Sollten weitere Außenanlagen, wie 

Zufahrt, Terrasse, Wege etc., geplant aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

fertiggestellt sein, müssen diese zum gegebenen Zeitpunkt (mit Angabe des 

Datums der Fertigstellung) nachgemeldet werden. Bitte warten Sie demnach 

mit der Abgabe des Erhebungsbogens – auch zur Vermeidung von Nachzah-

lungen oder gar Schätzungen (s. u.) bei der Niederschlagswassergebühr – 

nicht, bis alle Außenanlagen fertiggestellt sind, sondern melden Sie ggf. 

„etappenweise“ die neue Flächen. 

 

Erhalten wir keine Rückmeldung von Ihnen, wird gemäß § 10 a Abs. 6 Satz 7 der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Kommunalun-

ternehmens Marktredwitz (BGS-EWS) eine Schätzung der (neuen) gebühren-

pflichtigen Fläche durch das KUM erforderlich. 

 

Für Ihre Mithilfe dürfen wir uns im Voraus herzlich bedanken! 

 

Ihr Kommunalunternehmen Marktredwitz 


